Allgemeine Geschäftsbedingungen der Dynamic Commercial Computer Center GbR, Seeshaupter Str. 19, 82377 Penzberg

 § 1 Geltung der Bedingungen

(1)
Die Dynamic Commercial Computer Center GbR (DCCC) erbringt ihre Dienste ausschließlich auf Grund dieser Ge​schäftsbedingungen. Sie gel​ten für alle künftigen Ge​schäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals aus​drücklich ver​einbart werden. Spätestens mit dem erstmali​gen Zugriff auf einen der Rech​ner der DCCC oder der erstmaligen Nutzung der DCCC-Dienste gelten diese Bedingungen als angenom​mene Gegenbestätigung des Käufers unter Hin​weis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufs​bedingun​gen.

(2)
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn die DCCC sie schriftlich bestätigt.

(3)
Die Angestellten der DCCC sind nicht be​fugt, mündli​che Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des jeweili​gen Vertrages ein​schließlich die​ser Geschäftsbedingungen hinausgehen.

(4)
Die DCCC ist jederzeit berechtigt, die Allgemei​nen Ge​schäftsbedingungen einschließlich aller Anlagen wie Benut​zungsbedingungen und Lei​stungsbe​schreibungen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder zu er​gän​zen. Widerspricht der Kunde den geänderten Bedingun​gen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Ände​rungsmitteilung, spätestens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung in Kraft treten soll, so werden diese ent​sprechend der Ankündi​gung wirksam. Widerspricht der Kunde fristgemäß, so ist DCCC berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die geänderten Be​dingungen in Kraft treten sollen.

 § 2 Zustandekommen des Vertrages
(1)
Der Vertrag über die Nutzung von DCCC-Diensten kommt mit der Gegen​zeichnung eines Kundenantrages durch die DCCC zustande. Die DCCC kann den Ver​tragsabschluß von der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht oder einer Vorauszahlung bzw. der Bürgschaftserklärung ei​ner europäischen Bank abhängig machen.

(2)
Die DCCC ist berechtigt, für jede vom Kunden beantragte Änderung des Lei​stungsangebots eine Bearbeitungsgebühr in Höhe der in jeweils aktuel​len Preis​liste ausgewiesenen einmaligen Einrich​tungsgebühren des entsprechenden Zu​gangs zu erheben.

(3)
Soweit die DCCC sich zur Erbringung der ange​botenen Dienste Dritter be​dient, werden diese nicht Vertragspartner des Kunden. Ferner besteht zwischen den Kunden der DCCC kein allein durch die gemeinsame Nutzung der Dienste be​gründetes Vertragsverhältnis.

 § 3 Kündigung

(1)
Bei Verträgen ohne Mindestlaufzeit ist das Ver​tragsverhält​nis für beide Ver​tragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende kündbar.

(2)
Bei Verträgen mit Mindestlaufzeit ist das Vertrags​verhältnis frühestens zum Ab​lauf der Mindest​laufzeit kündbar. Die Kündigung muß der DCCC - falls im Vertrag nichts ande​res bestimmt ist - mindestens einen Monat vor dem Tag, an dem sie wirksam werden soll, zugehen.

(3)
Die Kündigung hat schriftlich durch einen einge​schriebenen Brief zu erfolgen.

 § 4 Leistungsumfang
(1)
Je nach Kundenvertrag ermöglicht die DCCC den Zugang zum "Internet" und des​sen Diensten, oder erstellt im Auftrag der Kunden Leistungen.

(2)
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschrei​bung der DCCC sowie aus den hierauf bezugnehmen​den Angaben in der Auftragsbestäti​gung. Die Lei​stungsbeschreibung liegt am Sitz der Gesell​schaft zur Einsicht bereit. Sie kann ferner bei der DCCC kostenlos auf elektronischem Wege abgerufen werden und im übrigen gegen Kostenerstattung angefordert werden.

(3)
Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für alle Unterlagen und Richtlinien, die den Inhalt des Ver​tragsverhältnisses konkretisieren und auf die nach​folgend ausdrücklich Bezug genommen wird.

(4)
Die Leistungen der DCCC werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage von Mono​polübertragungswegen der Deutschen Telekom AG erbracht.

(5)
Die DCCC behält sich das Recht vor, die Lei​stungen zu erweitern, zu ändern und Verbesserun​gen vorzunehmen. Die DCCC ist ferner berech​tigt, die Lei​stungen zu verrin​gern, in diesem Fall gilt § 8 Abs. 3 entsprechend.

(6)
Soweit die DCCC kostenlos Dienste und Lei​stungen er​bringt, können diese jederzeit und ohne Vorankündigung eingestellt werden. Ein Minde​rungs-, Erstat​tungs- oder Schadensersatzan​spruch ergibt sich daraus nicht.

(7)
Gesonderte Sicherheitsmaßnahmen seitens der DCCC er​folgen nur auf An​frage gegen ge​son​derte Vergütung.

 § 5 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

(1)
Der Kunde ist verpflichtet, die DCCC-Dienste sachge​recht zu nutzen. Er ist insbesondere ver​pflichtet,

(a)
die vereinbarten Entgelte entsprechend der jeweils gültigen allgemeinen Preisliste fristgerecht zu zahlen. Für jeden nicht eingelösten Scheck oder jede nicht eingelöste bzw. zurück​gereichte Last​schrift hat der Kunde der DCCC die ent​stande​nen Kosten zu erstatten;

(b) 
das Veröffentlichen von Electronic Mails als Artikel in den Usernet-News ohne nachgewiesenes Einver​ständnis des Absenders zu unterlassen;

(c) 
Der DCCC die Installation technischer Einrichtungen zu er​möglichen, wenn und soweit das für die Nut​zung der DCCC-Dienste erforderlich ist und In​stallationen nicht durch den Kunden selbst vor​genommen werden;

(d) 
Der DCCC mitzuteilen, welche technische Ausstattung zur Teilnahme an den DCCC-Diensten verwendet wird;

(e) 
dafür zu sorgen, daß die Netzinfrastruktur oder Teile davon nicht durch übermä​ßige Inanspruchnahme überlastet werden;

(f) 
die Zugriffsmöglichkeit auf die DCCC-Dienste nicht miß​bräuchlich zu nut​zen und rechtswidrige Handlungen sowie volksverhetzende und diskrimi​nierende Veröffentlichungen zu unterlassen;

(g) 
die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Aufla​gen sicherzustellen, Porno-Darstellungen jeder Art zu unterlassen sowie für die Erteilung behördlicher Erlaubnisse Sorge zu tragen, soweit diese gegenwärtig oder künftig für die Teilnahme an DCCC-Diensten erforderlich sein sollten.

(h) 
anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, insbesondere Passworte geheim zu halten bzw. unverzüglich zu ändern oder Änderun​gen zu veranlassen, falls die Ver​mutung besteht, daß nichtberechtigte Dritte davon Kenntnis erlangt haben;

(i) 
im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu tref​fen, die eine Feststellung der Mängel oder Schä​den und ihrer Ursa​chen ermöglichen oder die Be​seitigung der Störung er​leichtern und beschleuni​gen;

(k) 
nach Abgabe einer Störungsmeldung die der DCCC durch die Überprüfung ihrer Einrich​tungen entstandenen Aufwen​dungen zu ersetzen, wenn und soweit sich nach der Prüfung heraus​stellt, daß eine Störung im Verantwortungsbereich des Kunden vorlag;

(l) 
Der DCCC innerhalb eines Monats 

- 
jede durch Erbfall oder sonstige Gesamtrechts​nachfolge bewirkte Änderung in der Person des Kunden,

- 
bei nichtrechtsfähigen Handelsgesellschaften, Er​benge​meinschaften, nicht​rechtsfähigen Verei​nen, Gesellschaf​ten bürgerlichen Rechts das Hinzutreten oder Ausscheiden von Personen,

-
jede Änderung des Namens des Kunden oder der Bezeich​nung, unter der er in den Betriebsunterla​gen geführt wird, 

anzuzeigen

(2) 
Verstößt der Kunde gegen die in Abs. 1 genannte Pflicht oder besteht ein be​gründetes Verdachts​moment hierfür, ist die DCCC sofort und in den übrigen Fällen mit Ausnahme von §5 (1) (a) nach er​folgsloser Abmahnung berechtigt, das Vertragsver​hältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

§ 6 Nutzung durch Dritte

(1) 
Eine direkte oder mittelbare Nutzung der DCCC-Dienste durch Dritte ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung ge​stattet.

(2) 
Wird die Nutzung durch Dritte gestattet, hat der Kunde diese ordnungsgemäß in die Nutzung der Dienste einzuweisen. Wird die Nutzung durch Dritte nicht ge​stattet, ergibt sich daraus kein Minderungs-, Er​stattungs-, oder Schadenersatz​anspruch.

(3) 
Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen die im Rahmen der ihm zur Verfü​gung gestellten Zu​gangs- und Nutzungsmög​lichkeiten durch befugte oder unbe​fugte Nutzung der DCCC-Dienste durch Dritte entstanden sind.

§ 7 Zahlungsbedingungen

(1) 
Monatliche Entgelte sind, beginnend mit dem Tage der betriebs​fähigen Bereit​stellung, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese Entgelte monatlich im voraus zu zahlen und wer​den mit Erhalt der Rechnung fällig. Ist das Entgelt für Teile eines Kalendermonats zu errechnen, so wird dieses für jeden Tag mit 1/30 des monatlichen Entgeltes be​rechnet.

(2) 
Sonstige Entgelte sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen und werden mit Zugang der Rechnung fällig.

(3) 
Sofern der Kunde nicht am Lastschriftverfahren teil​nimmt, muß der Rechnungs​betrag spätestens am 10. Tag nach Zugang der Rechnung auf einen der Rech​nung angegebenen Konto gutgeschrieben sein. 

(4) 
Eine Rechnung gilt auch dann als zugegangen wenn sie per Electronic Mail an die Domain des Kunden ausgestellt wor​den ist.

(5) 
Behauptet der Kunde, daß ihm berechnete Gebühren nicht von ihm oder Dritten verursacht worden sind, für die er einzuste​hen hat, so hat er dies nachzu​weisen. Die DCCC hat le​diglich nachzuweisen, daß das Berechnungssystem fehler​frei ist.

§ 8 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht, Lei​stungsver​zögerungen, Rückvergütung

(1) 
Gegen Ansprüche der DCCC kann der Kunde nur mit un​bestrittenen oder rechtskräftig festge​stellten Ansprüchen aufrechnen.

(2) 
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die DCCC die Leistung wesentlich erschweren oder unmög​lich machen - hierzu ge​hören insbe​sondere Streik, Aussperrung, behörd​liche An​ord​nungen, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Be​treiber, Störungen im Bereich der Monopoldienste der Deutschen Telekom, Stromausfall usw. Sie berechti​gen die DCCC, die Lieferung bzw. Leitung um die Dauer der Be​hinde​rung, zuzüglich einer angemessenen Anlauf​zeit, hinauszuschieben.

(3) 
Dauert eine Behinderung, die erheblich ist, länger als zwei Wo​chen, ist der Kunde berechtigt, die monat​lichen Entgelte, die auf die Bereitstellung des Zu​gangs zur DCCC zu​rückgehen, ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Behin​derung bis zum Endzeitpunkt dieser Behinderung entsprechend zu min​dern. Eine er​hebliche Behinderung liegt vor, wenn


- der Kunde nicht mehr auf die DCCC-Infra​struktur zu​greifen und dadurch die in der Auftrags​bestätigung ver​zeichneten Dienste nicht mehr nut​zen kann,


- die Nutzung dieser Dienste insgesamt wesentlich erschwert ist bzw. die Nut​zung einzelner der in der Auftragsbestäti​gung verzeichneten Dienste un​möglich wird,


oder vergleichbare Beschränkungen vorliegen

(4) 
Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsver​zuges bleibt der DCCC vorbehalten. Berechtigte Zahlungsrückstände werden mit 5% über dem jeweils gültigen Diskontsatz verzinst angerechnet.

§ 9 Kundendienst

(1) 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes ver​einbart ist, gelten die der DCCC unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

(2) 
Der Vertragspartner wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1 des Bun​desdatenschutzge​setzes sowie § 4 der Teledienst-Daten​schutzverordnung davon unter​richtet, daß die DCCC seine Anschrift in ma​schinenlesbarer Form und für Aufga​ben die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbei​tet.

(3) 
Soweit sich die DCCC Dritter zur Erbringung der angebotenen Dienste be​dient, ist die DCCC be​rechtigt, die Teilneh​merdaten offenzulegen, wenn dies für die Sicherstellung des Betriebs erforderlich ist.

(4) 
Die DCCC steht dafür ein, daß alle Personen, die von der DCCC mit der Abwicklung dieses Ver​trages betraut werden, die einschlägigen daten​schutz​rechtlichen Vor​schriften in ihrer jeweils gül​tigen Fassung kennen und be​achten. Der Teilneh​mer seinerseits ist nicht berechtigt, sich oder Drit​ten nicht für ihn oder den Dritten bestimmte Daten oder Informationen zu verschaffen.

(5) 
Soweit dies in international anerkannten technischen Normen vorgesehen ist und der Kunde nicht wider​spricht, werden In​formationen über ihn Dritten zu​gänglich gemacht (Directory-Services).

§ 10 Haftungsbeschränkung

(1) 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Lei​stung, po​sitiver Forderungs​verletzung, Verschul​den bei Vertrags​schluß und unerlaubter Handlung sind so​wohl gegenüber der DCCC wie auch im Verhältnis zu deren Erfüllungs- und Verrich​tungshilfen ausgeschlossen, soweit nicht vor​sätzli​ches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

(2) 
Die DCCC haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten Informationen und zwar weder für de​ren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, daß sie frei von Rechten Dritter sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er die Informationen übermittelt.

(3) 
Ist ein schadenverursachendes Ereignis auf Mono​polübertra​gungswegen der Deutschen Telekom eingetreten, gelten die im Verhältnis von Telekom und der DCCC anwendbaren Bestimmungen für die Haftung der DCCC ge​genüber ihren Kunden entsprechend.

(4)
Sofern nicht andere Bestimmungen in diesen Ge​schäftsbedin​gungen eine Haf​tung ausschließen, ist die Haftung bei Schäden, die

- durch die Inanspruchnahme von DCCC-Diensten, 

- durch die Übermittlung und Speicherung von Daten,

- die Verwendung übermittelter Programme und Daten

- durch das Unterlassen von Prüfungen hinsicht​lich ge​speicherter oder übermit​telter Daten seitens der DCCC

- oder deswegen entstanden sind, weil die gebo​tene Spei​cherung oder Über​mittlung von Da​ten durch die DCCC nicht erfolgt ist,

der Höhe nach auf 5000,- DM beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor​liegt.

§ 11 Haftung des Kunden


Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachtteile, die der DCCC und Dritten durch die mißbräuchlich oder rechtswidrige Verwendung der DCCC-Dienste oder dadurch entstehenden, daß der Kunde seinen sonstigen Ob​liegenheiten nicht nachkommt.

§ 12 Schlußbestimmung

(1) Erfüllungsort ist München (Bundesrepublik Deutschland). Gerichtsstand ist München. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwen​dung.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung un​wirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der rest​lichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der un​wirksamen Bestim​mung eine dem Zweck der Vereinba​rung entspre​chende oder zumindest näher kommende Er​satz​bestimmung, welche die Parteien vereinbart hät​ten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmun​gen entsprechend.

Stand: 04.06.2001
